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Die Breite der Anhanger ist am Zugfahr-
zeug aufféllig zu markieren; das ermdglicht
die Einschatzung der Fahrzeugkombination.
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Management

Landwirtschaftliche Anhénger diirfen mit temporéar erforderlichen Doppelradern bis 3m
breit sein, die Fahrzeugbreite muss tagsiiber mit Markierungstafeln gekennzeichnet sein,
nachts oder bei schlechter Witterung zuséatzlich mit Markierlichtern. Bild: BUL

Uberbreiten bei
Transportanhangern

Um bodenschonend Acker und Wiesen zu befahren,
sollten die Reifen der Transportfahrzeuge moglichst
breit sein. Was ist beziiglich Gesamtbreiten bei
Transportanhangern zu beachten?

Urs Rentsch und Dominik Senn

Nicht nur Traktoren werden grésser, auch
Transportanhdnger.  Transportanhanger
durfen im Gegensatz zu den Arbeitsan-
hangern nie breiter als 2,55m sein. Wie
beim Traktor gibt es aber die Moglichkeit,
den Anhanger mit Breitreifen auszuris-
ten. Das wird 6fters bei Gullefassern, Do-
sierladewagen, Rund- und Quaderballen-
pressen sowie Mist- und Kompoststreuern
praktiziert, damit bei maximaler Nutzlast
minimaler Bodendruck erzeugt wird. Mit
solchen Anhdngern durfen ausschliesslich
landwirtschaftliche Transporte ausgefihrt
werden, die gewerbliche Immatrikulation
ist nicht moglich.

Was gilt bei Doppelréddern?

Transportanhanger bis 30km/h und grin
immatrikulierte Transportanhanger bis
40km/h dirfen die Gesamtbreite von
2,55m zwar nicht Gberschreiten, falls sie
jedoch mit temporér erforderlichen Dop-
pelradern ausgerstet werden, durfen sie

bis 3m breit sein. Typisches Beispiel ist
ein Ladewagen im Berggebiet. Die Fahr-
zeugbreite muss tagstber mit Markie-
rungstafeln und nachts oder bei schlech-
ter Witterung zusatzlich mit Markier-
lichtern gekennzeichnet sein.

Was gilt bei Breitreifen?

Ist ein Anhanger mit Breitreifen ausgers-
tet, darf die Gesamtbreite ebenfalls 3m
nicht Uberschreiten; diese darf aber nur
von den Reifen oder nachgiebigen Rad-
abdeckungen erreicht werden, samtliche
Teile des Chassis mussen innerhalb von
2,55m bleiben. Landwirtschaftliche Trans-
portanhanger, welche die Breite von
2,55m nur wegen der montierten Breit-
reifen tberschreiten, gelten bis zur Breite
von 3m als Ausnahmefahrzeuge und sind
entsprechend einzulésen. Sie bendtigen
ein braunes Kontrollschild (siehe Kasten).
Zwingend gilt in diesem Fall die Auflage,
dass der Anhdnger nicht breiter sein darf

Zugfahrzeuge, die liberbreite
Transportanhanger ziehen

Zugfahrzeuge, die Uberbreite Transport-
anhanger ziehen, mussen mindestens
gleich breit sein wie die Anhénger. Wenn
nicht, sind sie mit Doppelradern, Breit-
reifen* oder Uber 60 cm breiten Reifen
auszurusten. Die Breite der Anhanger ist
am Zugfahrzeug auffallig zu markieren.

Braune Kontrollschilder

Braune Kontrollschilder sind bestimmt
fur alle Fahrzeuge, die wegen ihrer Bau-
art bzw. ihres Verwendungszweckes den
Vorschriften tber Masse und Gewichte
nicht entsprechen. Als sogenannte Aus-
nahmefahrzeuge durfen sie nur mit einer
schriftlichen Sonderbewilligung ver-
kehren, beispielsweise Mahdrescher.

als das Zugfahrzeug, was Doppelrader
oder Breitreifen beim Traktor voraussetzt.
Falls die Breite am Zugfahrzeug nicht er-
reicht wird, muss dort die effektive Breite
des Anhangers auffdllig markiert sein,
und zwar entweder mit einer Uberbrei-
tenmarkierung an der Fronthydraulik oder
an den vorderen Kotfltigeln. H

* Als Breitreifen gelten (VTS, Art. 27, 1bis)
Reifen, deren Breite mindestens einen Drittel des
Reifenaussendurchmessers oder mindestens
0,60 m betragt. Vom betreffenden Fahrzeugtyp
muss eine Ausfihrung mit einer Breite von
maximal 2,55 m existieren.

4 2016 Schweizer Landtechnik

49



	Überbreiten bei Transportanhängern

